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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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147	� Genehmigung einer öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und der 
Stadt Lüdinghausen

Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen dem Kreis Coesfeld und der Stadt Lüdinghausen über 
die gemeinsame Ausschreibung der Sammlung und Beför-
derung von Abfällen habe ich mit Verfügung vom heutigen 
Tage gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt.

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit 
gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW bekannt gemacht. Die Verein-
barung wird am Tage nach der Veröffentlichung im Amts-
blatt für den Regierungsbezirk Münster wirksam.

Münster, den 10.07.2025	�  Bezirksregierung Münster 
� Az.: 31.1.25-227/2025.0002 
� Im Auftrag 
� Gez. Dr. Söbbeke

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen 

der Stadt Lüdinghausen, (nachfolgend „Stadt") 
und dem Kreis Coesfeld 

über die gemeinsame Ausschreibung 
der Sammlung und Beförderung von Abfällen 

Ziel der Kooperation 

Mit dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung will die Stadt 
die von dieser Vereinbarung betroffenen operativen Aufga-
ben im Bereich der Sammlung und Beförderung von Ab-
fällen vom Kreis Coesfeld gemeinsam mit weiteren kreis- 
angehörigen Gemeinden ausschreiben lassen und bei der 
Aufgabenübertragung kooperieren. Sie verfolgt dabei das 
Ziel, durch die entsprechende gemeinsame Durchführung 
ab 1. Januar 2027 eine kostengünstige und effiziente Erle-
digung der Aufgaben gemäß den Satzungsregelungen der 
Stadt zu gewährleisten. Der Kreis Coesfeld erhält zudem 
die Möglichkeit, die notwendigen Schnittstellen zwischen 
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der Sammelleistung und den beim Kreis Coesfeld liegen-
den Entsorgungsaufgaben durch die Ausschreibung optimal 
zu gestalten. Insbesondere die Satzungs- und Gebührenho-
heit (inkl. Gebühreneinzug) verbleibt bei der Stadt Lüding- 
hausen. 

Die Leistungsdurchführung der vom Kreis Coesfeld wahr-
zunehmenden Leistungen soll nachfolgend von der „Wirt-
schaftsbetriebe Coesfeld GmbH" sichergestellt werden 
(nachfolgend „WBC"). Hierzu erfolgt eine gesonderte Be-
auftragung des Kreises an die WBC. Die WBC wird die er-
forderlichen Leistungen, in Abstimmung mit der Stadt, aus-
schreiben. Die Zuschlagserteilung erfolgt durch die Stadt. 

Präambel

1.	� Die nach nordrhein-westfälischem Landesrecht zur Ent-
sorgung verpflichteten juristischen Personen sind nach  
§ 5 Abs. 1 und 2 LKrWG NRW die Kreise und kreisfrei-
en Städte. Nach § 5 Abs. 6 Satz 1 LKrWG NRW sind 
in Nordrhein-Westfalen aber auch die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden öffentlich-rechtliche Entsor-
gungsträger. Ihnen fällt die abfallwirtschaftliche Aufga-
be zu, die Abfälle einzusammeln und zu den Abfallent-
sorgungsanlagen oder zu den Müllumschlagstationen der 
Kreise zu befördern.

2.	� Gemäß § 5 Abs. 7 LKrWG NW können sich Kreise, 
kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden zur Er-
füllung ihrer Aufgaben der Formen kommunaler Zusam-
menarbeit nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (§§ 23 ff. GkG NRW) 
in der jeweiligen Fassung bedienen.

3.	� Die vorgesehene Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
und dem Kreis Coesfeld im Bereich der Ausschreibung 
der Abfallentsorgung stellt eine allen Beteiligten oblie-
gende Gemeinwohlaufgabe dar. Die Zusammenarbeit 
basiert auf Art. 12 Abs. 4 der Richtlinie 2014/24/EU und 
§ 108 Abs. 6 GWB, bei der jeder Beteiligte einen Beitrag 
zur gemeinsamen Ausführung der neuen Dienstleistung 
erbringt.

B:	 Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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Auf Grundlage von §§ 1, 23 und 24 des Gesetzes über die  
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621/
SGV NRW S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) sowie § 5 Abs. 
7 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 1988 
(GV. NRW. S. 250), zuletzt geändert Artikel 2 des Gesetzes 
vom 21. Juni 2023 (GV. NRW. S. 443) schließen die Stadt 
Lüdinghausen und der Kreis Coesfeld gemäß § 5 Abs. 7 
LKrWG sowie § 23 Abs. 1 (Alternative 2) und § 23 Abs. 2 
S. 2 GkG NRW in der z. Zt. geltenden Fassung folgende 
mandatierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung:

§ 1 
Aufgabendurchführung

1.	� Der Kreis Coesfeld schreibt die Aufgaben der Sammlung 
und Beförderung von Restabfall, Bioabfall und Altpapier 
für die Stadt gemeinsam mit allen anderen Stadt- und 
Gemeindegebieten im Kreis Coesfeld ab dem 1. Januar 
2027 aus.

2.	� Darüber hinaus schreibt der Kreis Coesfeld auch die 
Sammlung im Holsystem von Grünabfällen für die Stadt 
Lüdinghausen aus.

3.	� Die Rechte und Pflichten der Stadt bleiben hiervon unbe-
rührt.

§ 2 
Aufgaben der Stadt 

Die Stadt ist auch nach der gemeinsamen Ausschreibung 
weiter für die Sammelaufgaben in ihrem Gebiet ebenso zu-
ständig wie für die Information und Beratung der privaten 
Haushalte im Bereich der Abfallentsorgung. Die Stadt wird 
hierbei durch die Bereitstellung der entsprechenden Daten 
und Informationen durch den Kreis Coesfeld unterstützt. 

§ 3 
Grundsätze der Ausschreibungen

1.	� Der Kreis Coesfeld bzw. die von ihm beauftragte WBC 
werden die notwendigen Vergabeverfahren für die in § 1 
genannten Leistungen im Namen der Stadt durchführen. 
Die Ausschreibungsunterlagen sind mit der Stadt unter 
Berücksichtigung der aktuellen bzw. konkret geplanten 
Satzungsregelungen der Stadt einvernehmlich abzustim-
men.

2.	� Die Abrechnung der Leistungen, mit welchen Dritte be-
auftragt werden, kann auf Wunsch der Stadt über den 
Kreis Coesfeld/die WBC gemäß den tatsächlich für die 
jeweilige Gemeinde entstehenden Kosten erfolgen. Ist 
dies nicht gewünscht und zulässig, erfolgt eine Abrech-
nung der Leistungen direkt zwischen den Gemeinden 
und den beauftragten Dritten.

3.	� Die zu vergebenden Leistungen dürfen nur für einen 
Zeitraum von bis zu acht Jahren ausgeschrieben werden.

§ 4 
Überwachung der Vertragserfüllung 

1.	� Der Kreis Coesfeld bzw. die WBC überwachen die Er-
füllung der Verträge mit den Dienstleistern selbst. Sie ist 
verpflichtet und berechtigt, die aufgrund der Verträge mit 
den Dienstleistern erforderlichen Maßnahmen zur ord-
nungsgemäßen Vertragserfüllung zu ergreifen.

2.	� Die Stadt ist verpflichtet, den Kreis Coesfeld bzw. die 
WBC dadurch zu unterstützen, dass sie die Tätigkeiten 
der Dienstleister bezogen auf ihr Gemeindegebiet selbst 
überwacht und dabei festgestellte Vertragsverletzungen 
anzeigt. Sie ist auf ihr Gemeindegebiet bezogen berech-
tigt, den Dienstleister auf Vertragsverletzungen hinzu-

weisen. Sie wirkt bei der Planung und Durchführung  
der Abfallsammlung insbesondere durch die Weitergabe 
von Informationen im Zusammenhang mit geänderten 
Satzungsregeln mit. Für die Bearbeitung von Gefäßan-
meldungen, Gefäßummeldungen oder Gefäßabmeldun-
gen ist die Stadt eigenständig (in Abstimmung mit dem 
beauftragten Dienstleister) verantwortlich.

3.	� Die Stadt informiert den Kreis Coesfeld bzw. die WBC 
über alle für die Vergabeverfahren und die Vertragsdurch-
führung wesentlichen Maßnahmen und Entscheidungen.

§ 5 
Abrechnung und Gebühren der Abfallsammlung  

und -beförderung

1.	� Die Stadt erhebt weiterhin in ihrem Stadtgebiet Gebüh-
ren für die Abfallsammlung und -beförderung.

2.	� Die beauftragten Dienstleister werden verpflichtet, 
die jeweiligen Rechnungen bezogen auf das Stadtge-
biet zu erstellen und der Stadt zuzusenden. Die Stadt 
hat unverzüglich die Rechnungen zu überprüfen und 
bei Einwendungen den Kreis Coesfeld bzw. die WBC 
schnellstmöglich darüber zu unterrichten. Die genauen 
Abrechnungsregelungen werden in den Vergabeunterla-
gen festgelegt.

3.	� Die Stadt wird die Rechnung, soweit keine Einwendun-
gen bestehen, innerhalb der mit den Dienstleistern ver-
einbarten Frist zahlen, soweit nicht § 3 Abs. 2 Satz 1 
zur Anwendung kommt. Kommt § 3 Abs. 2 Satz 1 zur 
Anwendung berechnet die WBC dem Kreis Coesfeld die 
erbrachten Leistungen auf Grundlage der Leitsätze für 
die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (Anlage 
zur Verordnung PR Nr. 30/53 vom 21. November 1953) 
weiter. Der Kreis Coesfeld fordert sodann die Kostener-
stattung bei den Gemeinden an.

§ 6 
Geltendmachung von gerichtlichen Ansprüchen  

gegenüber den Dienstleistern 

Die Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen aus den 
abgeschlossenen Verträgen obliegt der Stadt. 

§ 7 
Dauer der Vereinbarung

1.	� Die Vereinbarung wird nach entsprechender Beschluss-
fassung durch die Körperschaften am Tage nach der Be-
kanntmachung im Veröffentlichungsblatt der Aufsichts-
behörde wirksam. Ab diesem Zeitpunkt ist der Kreis 
Coesfeld berechtigt und verpflichtet, die Vergabeverfah-
ren durchzuführen.

2.	� Die Vereinbarung gilt zunächst bis zum Ablauf des 31. 
Dezembers 2034. Die Vereinbarung verlängert sich ein-
malig um weitere acht Jahre (bis zum 31.12.2042), so-
weit diese nicht von dem Kreis Coesfeld oder der Stadt 
Lüdinghausen bis spätestens zum 1. Juli 2033 schriftlich 
gegenüber gekündigt wurde. 

3. �Eine außerordentliche Kündigung der Vereinbarung vor 
dem 31. Dezember 2034 bzw. vor dem 31.12.2042 ist 
durch die Stadt gegenüber dem Kreis mit einer Frist von 
zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderjahres nur mög-
lich, wenn alle für die jeweilige Gemeinde geschlossenen 
Verträge zu diesem Termin enden. Ansonsten übernimmt 
die Stadt die aufgrund der außerordentlichen Kündigung 
der Vereinbarung entstehenden Kosten allein.

§ 8 
Streitbeilegung 

Sofern Streitigkeiten über Rechte und Verbindlichkeiten der 
Beteiligten aus dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
nicht beigelegt werden können, gilt § 30 GkG NRW. 
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§ 9 
Abweichende Vereinbarungen von dieser Vereinbarung 

Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung 
sämtlicher Vertragsparteien und sind schriftlich zu doku-
mentieren. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schrift-
formerfordernis selbst.

§ 10 
Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam 
sein oder werden oder die Vereinbarung eine Lücke ent-
halten, so bleibt die Rechtwirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder 
fehlenden Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als 
vereinbart, die dem von den Parteien gewollten wirtschaft-
lich am nächsten kommt. 
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§ 11 
Genehmigungsvorbehalt, Wirksamwerden 

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Kommu-
nalaufsichtsbehörde. Sie wird am Tage nach der Bekannt-
machung im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde 
wirksam.

Lüdinghausen, ___ . ___.2025	 Coesfeld, ___ . ___.2025

 

Stadt Lüdinghausen	 Kreis Corsfeld  
Der Bürgermeister	 Der Landrat

______________________	 ______________________ 
Ansgar Mertens	 Dr. Christian 
	 Schulze Pellengahr

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 217-219

148	� Öffentliche Bekanntmachung 
Änderung des WestfalenTarifs zum 01.08.2025

Die WestfalenTarif GmbH hat einen Tarifantrag zur Ände-
rung der Beförderungsentgelte und der Tarifbestimmungen 
im Tarifgebiet des WestfalenTarifes bei der Bezirksregie-
rung Detmold zum 01.08.2025 gestellt. Diesem Antrag hat 
die Bezirksregierung Detmold am 07.07.2025 (Aktenzei-
chen: 25.11.7/Tarif WT 2024) gemäß §§ 45 Abs. 2, 39 Abs. 
1, 2 und 6 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und § 12 
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zugestimmt. 

Der geänderte Tarif wird auf der Website www.westfalen- 
tarif.de öffentlich bekanntgemacht. 

Bielefeld, den 08.07.2025� WestfalenTarif GmbH 
� gez. Dr. Oliver Mietzsch, 
� Geschäftsführer

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 219

149	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) 

Herrn Sirbu, Mihaita
geboren 26.02.1982 in Rumänien 
derzeit ohne festen Wohnsitz 
letzte hier bekannte Meldeanschrift: 
Schulstraße 1, 33330 Gütersloh 

kann ein Schriftstück des Landrats Warendorf als Kreispo-
lizeibehörde Warendorf vom 09.07.2025 mit dem Aktenzei-
chen 250709-0857-0B1375 nicht zugestellt werden, weil 
der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist. Das Schriftstück 
enthält eine Vorladung zur erkennungsdienstlichen Behand-
lung aus präventivpolizeilichen Gründen unter Androhung 
von Zwangsgeld gem. § 81b (1) 2. Alt. Strafprozessordnung 
(StPO). 

Das Versäumen der Abholung kann Rechtsnachteile haben. 
Herr Sirbu wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück un-
verzuglich abzuholen bei 

Kreispolizeibehörde Warendorf 
- Infocenter -
Waldenburger Str. 2-4
48231 Warendorf

Das Infocenter befindet sich im Raum 2. Die Abholung 
muss zu den Bürozeiten erfolgen: Montag - Donnerstag von 
08:00 h-12:00 h und 12:30 h-16:00 h, Freitag von 08:00 h - 
12:00 h. Tel.-Nr.: 02581-6000

Hinweis: 
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung be-
ziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Warendorf, den 09.07.2025 � Im Auftrag

� Boge, RBe
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 219

150	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) 

Herrn Eugen Nikitschuk 
geboren 13.07.1987 in Aktjubinsk 
letzte hier bekannte Meldeanschrift: 
Warendorfer Str. 129, 59302 Oelde 

kann ein Schriftstück des Landrats Warendorf als Kreispo-
lizeibehörde Warendorf vom 10.07.2025 mit dem Aktenzei-
chen 250527-1028-0B1375 nicht zugestellt werden, weil 
der derzeitige Aufenthalt unbekannt ist. Das Schriftstück 
enthält eine Vorladung zur erkennungsdienstlichen Behand-
lung aus präventivpolizeilichen Gründen unter Androhung 
von Zwangsgeld gem. § 81b (1) 2. Alt. Strafprozessordnung. 

Das Versäumen der Abholung kann Rechtsnachteile haben. 
Herr Nikitschuk wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück 
unverzüglich abzuholen bei 

Kreispolizeibehörde Warendorf 
- Infocenter -
Waldenburger Str. 2-4
48231 Warendorf
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Das Infocenter befindet sich im Raum 2. Die Abholung 
muss zu den Bürozeiten erfolgen: Montag- Donnerstag von 
08:00 h-12:00 h und 12:30 h-16:00 h, Freitag von 08:00 h - 
12:00 h Tel.-Nr.: 02581-6000 

Hinweis: 
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Dokument 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung be-
ziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Warendorf, den 10.07.2025 � Im Auftrag

� Boge, RBe
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 219-220
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